
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 
 

 
 

Einladung zur  
Sitzung 

 
 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer findet am  
Dienstag, den 17.03.2020 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1, statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 
können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 
Sitzung gebeten. 

 
 

Tagesordnung1

 
  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 98 vom 04.02.2020 öffentlicher Teil 

 

  2. 
 

Information aus nichtöffentlicher Sitzung 

  3. Sachlicher Teilflächennutzungsplan als 12. Änderung des Flächennutzungsplanes Ho-
henkammer „Konzentrationsflächen für Kies- und Sandabbau“, Gemeinde Hohenkam-
mer, Landkreis Freising 
 

  3.1 Behandlung und Abwägung der Anregungen der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB sowie der Bürger nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

  3.2 Feststellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

  3.3 Beschluss über die Vorlage der festgestellten 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
zur Genehmigung im Landratsamt Freising 
 

  4. Bauanträge 
 

  4.1 BA-Nr. 04/2020 Antrag auf Vorbescheid: Neubau eines Einfamilienhauses in 85411 
Hohenkammer, Pfarrer-Egger-Str. 7; Fl.Nr. 32 (Teilfläche) Gemarkung Hohenkammer 
 

  5. Gemeinde Kranzberg - Vollzug der Baugesetze; Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
101 „Gremertshausen Ost II “ nach § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren; hier: 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 

  6. Gemeinde Reichertshausen – Vollzug der Baugesetze; Aufstellung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 „Steinkirchen West“; hier: Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
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  7. Antrag auf Nutzung der Mehrzweckhalle zum Theater Ostern 2020 durch den Bur-
schenverein Hohenkammer  
 

  8. Antrag auf Nutzung des Gemeindestadels durch den Mädchenverein zur Durchführung 
des Dorffestes 2020 am 27.06.2020 
 

  9. Antrag des Liederhortes Fidelitas zur Bezuschussung des Kinderchors „NewKammer“ 
 

 10. Antrag der Musikschule Ampertal e. V. auf Erhöhung der Bezuschussung des Musikun-
terrichts an der Musikschule Ampertal 
 

 11. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 
 

  
Hohenkammer, 10.03.2020                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


